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AKh Linz – Beschwerden / Jahr 





Zentrales Beschwerdemanagement 

AKh Linz (BM) 

Anlaufstelle für Beschwerden u. Ansprüche aller Art und 

Klagen 

intern: Informations- und Beschwerdestelle nach Oö. KAG 

(persönl., schriftl., telefon., E-Mail …) 

Beschwerden von Oö. Patienten- und Pflegevertretung (Oö. PPV) 

Beschwerden von OÖ. Ärztekammer 

Schreiben von Rechtsanwälten 

Klagen 

 

 

 



Anlaufstelle für Beschwerden u. Ansprüche aller Art  

und Klagen 

sonstige externe Beschwerden, z.B. über Oö. GKK, Land OÖ, 

Ministerium etc. 

Ansprüche an Oö. Entschädigungsfonds 

Einholen von Stellungnahmen, Abwicklung über Versicherung, 

ev. Initiierung von Qualitätssicherungsmaßnahmen 

ev. Sitzungen bei der Schiedsstelle für Behandlungszwischenfälle bei der Oö. 

ÄK 

Auswertung der Rückmeldungen aus Patientenzufriedenheits-

Fragebögen 

 

 

 

Zentrales Beschwerdemanagement 

AKh Linz (BM) 



 

„Schiedstellen“ 

Schlichtungsstellen  
der  

Landesärztekammern 

an diese können sich Patienten direkt oder über die 

Patientenvertretungen wenden 

Kommission besetzt mit Juristen und Medizinern  

Schlichtungsaussprache 



Die dreiköpfige Kommission der Schiedsstelle der 

Ärztekammer 

besteht aus: 

• Präsident des OLGR (i.R.) 

• Chirurgischer Primarius (i.R.) 

• Jurist der ÄK 

 

Gehört werden: 

Patienten, Angehörige, betroffene Arzte, Vertreter des 

Rechtsträgers 

der Krankenanstalt, Vertreter der Haftpflichtversicherung 

 





Aus der Besprechung resultiert eine 

Empfehlung: 

• dass kein Vorwurf aufrechtzuhalten ist 

• Vergleichsangebot des 

Haftpflichtversicherungsvertreters 

• Inanspruchnahme des OÖ. 

Patientenentschädigungsfonds 

• Klage einzubringen 
 



Außergerichtliche Schlichtung 

Patientenvertretungen  

 
nach § 11e des KAKuG mit der  

Novelle BGBL 801/1993 eingeführt 

 

Synonyma Patientenanwaltschaft, Patientenombudsschaft 

sind angesiedelt beim Amt der jeweiligen Landesregierung, 

jedoch weisungsfrei 

durch 



Patienten-

Entschädigungsfond 

nach § 27 Abs. 5 und 8 KAKuG, BGBL I 5/2001 

pro Tag bei stationärem KH-Aufenthalt € 0,73 

 

für „fragliche Haftung“ und 

„aufgeklärte Komplikationen“ 



Patientenvertretungen der 

Bundesländer 

 • NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft: Dr. Gerald Bachinger 

• Wiener Patientenanwaltschaft: Hon.Prof. Dr. Konrad Brustbauer 

• Patientenanwaltschaft Burgenland: Dr. Josef Weiss 

• Patientenvertretung Steiermark: Mag. Renate Skledar 

• Oberösterreichische Patientenvertretung: Dr. Renate Hammer 

• Patientenvertreterin Salzburg: Dr. Mercedes Zsifkovics 

• Patientenanwalt Vorarlberg: Mag. Alexander Wolf 

• Patientenanwalt für Kärnten: Dr. Erwin Kalbhenn 

• Patentenvertreterin Tirol: Mag. Birger Rudisch 



CHIRURGIE 2  Beschwerden 2010 

Fall Patient Beschwerdegrund Ergebnis 

1 S. E., w, 34a 

Lap. Appendektomie: Beanstandung des Zeitabstandes 

zwischen Aufnahme, OP und Verlegung ins Zimmer (8 Stunden) 

erledigt 

2 B.  J., m, 44a 

OP nach Liechtenstein: Vorwurf unsachgemäßer Lagerung 

(Sensibilitätsstörung außen) erledigt 

3 C. E., m, 56a 

B II wegen ulcus ventriculi; Relaparotomie wegen  

Duodenalstumpf erledigt 

4 B. H.,  w, 44a 

Gastric Sleeve Resection (BMI 52), Magenwandnekrose, 

Relaparotomie, Ösophagusstent, Intensivaufenthalt Entschädigung aus Fonds 

5 G. H., w, 54a 

Beschwerde wegen divergierender Aussagen zur Indikation MR 

nach Ablatio mammae erledigt 

6 W. H., m, 64a Rektumresektion, Relaparotomie Exitus 

persönl. Gespräch  

mit Angehörigen 

7 S. E., w, 46a Mammareduktionsplastik mit Wundheilungsstörung Anruf 



8 S. F. G., m, 63a 

Hartmann Rück Operation, Kopfschmerzen, kleine Hirnblutung 

erst nach einer Woche entdeckt Entschädiung 8.000€ 

9 L. C., w, 50a 

Subtotale Colektomie wegen colitis ulcerosa vor 24 Jahren! Bei 

Routineröntgen Nadelanteil in der Subcutis entdeckt und in LA 

entfernt Schiedsstelle 1.000€ 

10 P. R., w, 80a 

Konversion von laparoskopischer zur offenen CHE, Patientin 

stürzt 2. postoperativen Tag beim Wachbecken Gespräch mit Angehörigen 

11 D. K., w, 42a 

Brustwarzen-Tätowierung nach Latissimusrekonstruktion 

brachte nicht den erwünschten Farbton 500€ bezahlt 

Beschwerdeeingang über 

Oö. PPV 10 Beschwerden 

schriftlich 5 Beschwerden 

telefonisch 1 Beschwerde 

persönlich 1 Beschwerde 



Patient 

Beschwerde-
management 

Schiedsstelle 

ÄK 

Arbeiter-
kammer OÖ- 

OÖ PPV 

Landesst. 

OÖ 
Entschädigungs

-fonds 

RA, Klage 



Österreich - 8,4 Mio. EW 

~ 1 aktenkundige Beschwerde / 500 – 900 

Patienten 

 

~ 1 Beschwerde / 200 Operationen 

 

~ 1 - 2 Euro / EW / Jahr 





Fragen an den Gutachter 

1) Wurde nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft 

vorgegangen? 

2) Bemessung der Schmerzperioden 

3) Beurteilung ob ein Dauer- oder Spätschaden vorliegt. 

4) Wenn kein vorwerfbarer medizinischer Behandlungsfehler vorliegt, 

wird um die Einschätzung folgender Fragen ersucht: 

a) Ist eine sehr seltene und gleichzeitig schwerwiegende 

Komplikation aufgetreten? 

b) Hat sich eine aufgeklärte Komplikation verwirklicht, die 

außerordentlich schwer verlaufen ist? 



Empfehlungen 

1) Indikation und Operationsart überdenken 

2) Präop. Abschätzen des Schwierigkeitsgrades 

3) Übersichtliche Anatomie  

4) Postop. atypischer Verlauf - Komplikationsausschluss! 

5) Verfügbare Diagnostik? (ERCP, Angio, CT, …) 

6) Vervollständigung der Dokumentation 

7) Revisionseingriff - wer und wo? 

8) Information und Beratung des Patienten 

9) Gutachter ist kein Feind!!! 

10) Fehleranalyse ohne Schuldzuweisung 


